
Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamtes für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) vom 9. Juli 2012 in der Sache R 936/ 
2011-4 aufzuheben; 

— den Widerspruch gegen die Schutzgewährung der interna
tionalen Registrierung W 1 002 323 — JUNGBORN zu
rückzuweisen; 

— hilfsweise, die Sache zur weiteren Entscheidung an die Be
schwerdekammer zurückzuweisen; 

— der unterliegenden Partei die Kosten des Verfahrens aufzuer
legen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Klägerin 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „JUNGBORN“ für Wa
ren der Klassen 29, 30, 32 und 33 — Internationale Registrie
rung, in der die Europäische Union benannt ist, Nr. W 1 002 
323 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs 
KG 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Deutsche Wortmarke „BORN“ für Waren der Klassen 29, 
30 und 32 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Dem Widerspruch wurde 
teilweise stattgegeben 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 41, Abs. 1, Buchst. a und Art. 8, 
Abs. 1, Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009

 

(Rechtssache T-405/12) 

(2012/C 331/61) 

Verfahrenssprache: Französisch 

Parteien

 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Der Kläger beantragt, 

— seine Klage für zulässig und begründet zu erklären; 

— demzufolge 

— durch Zwischenentscheidung und zur Beweiserhebung 
die Vorlage des Rahmenvertrags DI/06350-00, der zwi
schen der Kommission und der Gesellschaft Intrasoft 
abgeschlossen worden sein soll, anzuordnen; 

— die Entscheidung vom 10. Juli 2012 sowie infolgedessen 
die Berichtigung vom 11. Juli 2012 aufzuheben; 

— die Europäische Kommission zu verurteilen, den ihm 
entstandenen Schaden zu ersetzen, der auf die Gesamt
summe von 12 500 Euro festgesetzt wird vorbehaltlich 
einer Erhöhung im Laufe des Verfahrens; 

— jedenfalls der Beklagten gemäß Art. 87 der Verfahrens
ordnung des Gerichts die gesamten Kosten aufzuerlegen 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Zur Stützung der Nichtigkeitsklage macht der Kläger drei Kla
gegründe geltend. 

1. Erster Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz der Begrün
dungspflicht, den Vertrauensschutz und die Verteidigungs
rechte, da der Kläger mündlich über die streitige Entschei
dung, seine Zugangsberechtigung zu den Gebäuden der 
Kommission mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen infor
miert worden sei und diese nur im Protokoll einer Anhö
rung des Klägers durch die für das Personal und die Sicher
heit zuständige Dienststelle der Kommission aufgeführt sei. 
Der Kläger macht geltend, dass die streitige Entscheidung 
nicht angebe, welche Umstände die Kommission dazu ver
anlasst hätten, eine solche Entscheidung zu treffen, und dass 
ihm die Rechtsgrundlage der Entscheidung durch Berichti
gung mitgeteilt worden sei, nachdem die Entscheidung ihre 
Wirkung entfaltet habe. 

2. Zweiter Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz der Un
schuldsvermutung, da die streitige Entscheidung offenbar 
nur auf der Tatsache beruhe, dass der Kläger von der belgi
schen Polizei im Rahmen einer Untersuchung vernommen 
worden sei, die nicht ihn, sondern einen seiner Freunde aus 
der Kindheit betreffe, mit dem er ab und zu telefoniert habe. 

3. Dritter Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz der Ver
hältnismäßigkeit, da die Kommission dem Kläger den Zu
gang zu den Gebäuden der Kommission untersagt habe, 
obwohl kein Tatvorwurf gegen ihn vorliege und die fragliche 
polizeiliche Untersuchung nicht gegen ihn gerichtet sei.
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Klage, eingereicht am 10. September 2012 — 
FH (*)/Kommission

Kläger: FH (*) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte É. Boigelot 
und R. Murru)

___________
(*) Information im Rahmen des Schutzes personenbezogener bzw. 

vertraulicher Daten entfernt oder ersetzt.
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